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Neue ärztliche Richtlinien zur Suizidhilfe: 
Praxis von EXIT wird davon nicht beeinflusst 

Die Ärzteorganisationen FMH und Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis-
senschaften (SAMW) haben ihre Richtlinien zur Suizidhilfe verschärft. Der EXIT- 
Vorstand hat diese überprüft und kommt zum Schluss: Für Ärztinnen und Ärzte, die ei-
nen Wunsch nach Suizidhilfe in Kooperation mit EXIT beurteilen, haben diese Richt-
linien keinerlei Änderungen am Abklärungsgang zur Folge. 

Zürich, 23. Juni 2022 – Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der SAMW und FMH hatte 
die im Jahr 2018 verabschiedeten und von EXIT unterstützten medizinisch-ethischen 
Richtlinien zur Suizidhilfe im Geheimen überarbeitet. 2021 stimmte die SAMW dem 
neuformulierten Dokument zu, im Mai 2022 die Ärztekammer der FMH. Somit sind 
die Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod» in die Standesordnung der FMH über-
führt worden. Trotz der warnenden Medienmitteilung (siehe auch Newsmeldung 
vom 4. Mai 2022) von sechs Schweizer Sterbehilfeorganisationen im Vorfeld geschah 
dies ohne eine Gelegenheit zur Vernehmlassung durch die Basis der Schweizer Ärzte-
schaft sowie die Patienten- und Sterbehilfeorganisationen. Für EXIT ist sowohl der 
Ablauf der Überarbeitung wie auch der Inhalt der Richtlinien befremdend. 

Zu den inhaltlichen Veränderungen: 

Die Voraussetzungen, unter denen gemäss Richtlinien ein Arzt Suizidhilfe leisten 
könne, wurden nicht «präzisiert», sondern so verschärft, dass Unterstützung beim as-
sistierten Suizid für den einzelnen Arzt und damit auch für die Patienten erschwert 
wird. Einige Beispiele: 

• «Zwei ausführliche Gespräche im Abstand von mindestens zwei Wochen» kön-
nen im Einzelfall (z.B. zunehmende Atemnot mit drohendem Ersticken) unzu-
mutbar sein bzw. die Suizidhilfe verunmöglichen; Ausnahmen werden er-
wähnt, der Arzt aber allein gelassen, was die FMH denn darunter versteht.

• Die Forderung nach einer «entsprechenden Diagnose und Prognose» verkennt,
dass auch psychosoziale Faktoren insbesondere bei Hochbetagten (Mit-) Ursa-
che schweren, existentiellen Leidens sein können und einen Sterbewunsch

https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/de/saez.2018.17035/bc78fd79c8217abf0919f2d485c3da24e3cf8ef7/saez_2018_17035.pdf/rsrc/jf
https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/de/saez.2022.20844/78cf11956f0f6430b638da597bbc970154830bed/saez_2022_20844.pdf/rsrc/jf
https://exit.ch/artikel/aerzteorganisationen-wollen-die-suizidhilfe-erschweren/
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nachvollziehbar (mit-)begründen können. Gesundheit ist mehr als bloss die Ab-
wesenheit von Krankheit und medizinisch fassbaren Funktionseinschränkun-
gen! Das hat die WHO bereits im Jahr 1948 definiert.  

• Die Forderung, man müsse zusätzlich auf die Bedürfnisse der Angehörigen, 
aber auch des interprofessionellen Betreuungsteams und des Umfelds Rück-
sicht nehmen, «die benötigte Unterstützung ist zu geben und dies ist zu doku-
mentieren» ist nicht nur überrissen, sondern unzulässig. Denn dadurch würde 
das Arzt-Patienten-Geheimnis verletzt. Zudem ist es für Ärztinnen und Ärzte 
schlicht nicht möglich, das gesamte Umfeld einzubeziehen, deren Sorgen und 
Widerstände zu berücksichtigen und alles zu dokumentieren. 

 
Zur intransparent anmutenden Art der Überarbeitung: 
 
Warum wurde der Basis der Schweizer Ärzteschaft sowie den Patienten- und Sterbe-
hilfeorganisationen keine Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme gegeben, und der 
Text auch nach Genehmigung durch die obersten Gremien der SAMW als geheim ein-
gestuft? Unschön, dass die FMH auch im Mai nach der Medienmitteilung von sechs 
Schweizer Sterbehilfeorganisationen weiterhin auf dieser Heimlichtuerei beharrte. 
Die Begründung – es handle sich um ein internes Verfahren, bei dem es nicht um in-
haltliche Änderungen, sondern um blosse Präzisierungen ginge – ist nicht stichhaltig. 
 
Ärztinnen und Ärzte, die sich nicht vertieft mit assistiertem Suizid und der juristisch 
eingeschränkten Bedeutung des Standesrechts befasst haben, dürften durch diese 
neuen Richtlinien gegenüber heute eher davon abschreckt werden, im Einzelfall ein 
Rezept für das Sterbemedikament auszustellen oder sich einer Sterbehilfeorganisa-
tion als Konsiliararzt oder -Ärztin zur Verfügung zu stellen. 
 
Standesrecht ist kein objektives Recht 
EXIT will deshalb klarstellen, dass Standesrecht kein allgemeines Recht ist, welchem 
zwingend zu folgen wäre. Ein Arzt oder eine Ärztin dürfen sich nach eigenen morali-
schen und ethischen Grundsätzen zur uneigennützigen Mithilfe bei der Suizidassis-
tenz entscheiden. Insbesondere die Forderung nach zwei Gesprächen im Abstand von 
mindestens zwei Wochen für Ärztinnen und Ärzte, die mit EXIT zusammenarbeiten, 
muss nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen der organisierten Suizidhilfe finden im-
mer auch zusätzliche Gespräche mit speziell geschulten Begleitpersonen statt. Des-
halb lässt sich hier der Abschnitt «abgesehen von begründeten Ausnahmefällen» zur 
Anwendung bringen.  
 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/1015_1002_976/20140508/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1948-1015_1002_976-20140508-de-pdf-a.pdf
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Der Einbezug von Dritten wie z.B. Angehörigen ohne ausdrückliches Einverständnis 
des Patienten würde das Patient-Arzt-Geheimnis ausser Kraft setzen und ist in die-
sem Fall rechtlich gar nicht zulässig. 
 
Keine Änderungen beim EXIT-Abklärungsvorgang nötig 
Bei einem Wunsch nach assistiertem Suizid führen die speziell geschulten EXIT-Be-
gleitpersonen die Gespräche und nötigen Abklärungen durch. Ergänzend und unab-
hängig davon prüft der rezeptausstellende Arzt den Sterbewunsch und die Urteilsfä-
higkeit – sei dies eine Hausärztin oder ein von EXIT zugezogener Konsiliararzt.  
Nach eingehender Prüfung ist der EXIT-Vorstand der Meinung, dass die revidierten 
SAMW-Richtlinien keinerlei Änderungen am Abklärungsgang von Ärztinnen und Ärz-
ten zur Folge haben, soweit sie einen Wunsch nach Suizidhilfe in Kooperation mit 
EXIT beurteilen. Die bestehende Praxis bewährt sich seit Jahrzehnten und entspricht 
den Vorgaben der geltenden Gesetzgebung und der konstanten Rechtsprechung. 
Standesrecht und SAMW-Richtlinien dagegen sind juristisch gesehen als Orientie-
rungshilfen zu betrachten, die nicht immer und zwingend vollständig zu berücksichti-
gen sind. 
 
Weitere Auskünfte: 
media@exit.ch 
 
Danièle Bersier, Mediensprecherin, Tel. 079 584 33 46 
 
Muriel Düby, Mitarbeiterin Kommunikation, Tel. 043 343 38 57 
 
 
HINTERGRUND: EXIT ist im Zug der Hochrüstung der Medizin im Jahr 1982 gegründet worden. Der Verein       
zählt über 146'000 Mitglieder in der Deutschschweiz und im Tessin. Sie setzen sich für Selbstbestimmung 
im Leben und im Sterben ein. Für 45 Franken Jahresbeitrag bietet EXIT eine dem neuen Erwachsenenschutz-
recht angepasste Patientenverfügung an, die bei Urteilsunfähigkeit die Rechte des Patienten wahrt, sowie 
die Hinterlegung dieser Verfügung und die Unterstützung der Angehörigen bei deren Durchsetzung. Mitglie-
der und Nicht-Mitglieder werden umfassend beraten. Mitglieder können bei EXIT eine Freitodbegleitung 
nachfragen. Diese findet – nach Abklärungen und der ärztlichen Bescheinigung der Urteilsfähigkeit – beim 
Mitglied zu Hause mit dem rezeptpflichtigen Medikament Natrium-Pentobarbital statt. Dieses ermöglicht ein 
würdevolles Sterben mit sanftem Einschlafen. Mit der EXIT-Stiftung palliacura werden Palliativpflege und 
Palliativmedizin gefördert. Sitz von EXIT ist Zürich, wo der Verein eine Geschäftsstelle mit rund 30 Mitarbei-
tenden unterhält. Zweigbüros befinden sich in Bern, Basel und im Tessin. EXIT gibt vierteljährlich ein Mit-
gliedermagazin sowie einen Newsletter heraus und betreibt die Website exit.ch. Präsidentin des Vereins ist 
seit Mai 2019 die Baselbieter Ärztin Marion Schafroth. Sie wird im Vorstand von vier Fachleuten unterstützt. 
EXIT kann sich zudem auf ein kompetentes und prominent besetztes Patronatskomitee abstützen. 
 
Mehr Infos zur Thematik: «Selbstbestimmt bis zuletzt – Sterbehilfe in der Schweiz», Verlag NZZ Libro, 
erschienen am 21. März 2022, ISBN: 978-3-907291-46-7, CHF 36.--.   


